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2014/198

Kanton Basel-Landschaft Landrat

Bericht der Bau- und Planungskommission an den Landrat

Kantonaler Richtplan Basel-Landschaft (KRIP); Anpassung 2011
vom 28. Oktober 2014

1. Ausgangslage

Mit der vorliegenden Landratsvorlage sollen insgesamt 6 Objektblatter angepasst werden:

— Das Objektblatt S 1.2 wurde hinsichtlich der Kriterien, die zu einer Siedlungsbegrenzung fih-
ren, geringfligig angepasst und auf das neue Objektblatt L 3.3 abgestimmt.

— Das Objektblatt S 4.2 Standorte fur verkehrsintensive Einrichtungen wird trotz einer Aussage
im Prufungsbericht des Bundesamts fir Raumentwicklung vom 2. August 2010, wonach die
festgelegte Schwelle aus Bundessicht sehr hoch sei, nicht angepasst. Der Schwellenwert fur
verkehrsintensive Einrichtungen bleibt bei 4000 Fahrten.

— Im Jahre 2011 trat die Anderung der Gewéasserschutzverordnung des Bundes in Kraft. Diese
verlangt unter anderem die Festlegung des Gewaésserraums und halt dazu die erforderlichen
Kriterien fest. Das Verfahren und die Zustandigkeit zur Festlegung des Gewasserraums wurde
zwischenzeitlich mittels einer Anpassung des Raumplanungs- und Baugesetzes BL ab-
schliessend geregelt, sodass sich die Anpassung von Objektblatt L 1.2 Raumbedarf Fliess-
gewasser auf eine geringfiigige Ergéanzung betreffend die Koordination mit dem Gewasserraum
reduziert.

— Der Bundesrat hat in seiner Genehmigung des Kantonalen Richtplans Basel-Landschaft vom 8.
September 2010 klare Aussagen zu den Fruchtfolgeflachen gemacht. Danach muss der Kan-
ton insgesamt 9'800 ha statt den vom Landrat festgesetzten 8'000 ha Fruchtfolgeflachen be-
zeichnen. Dabei ist sicherzustellen, dass es sich um die besten Bdden im Baselbiet handelt.
Dies zieht eine Anpassung von Objektblatt L 2.2 Fruchtfolgeflachen sowie der Richtplange-
samtkarte nach sich.

— Der Bundesrat hat in seiner Genehmigung des Kantonalen Richtplans Basel-Landschaft vom 8.
September 2010 vom Kanton Basel-Landschaft gestiitzt auf Art. 2a der Verordnung Uber das
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler (in Kraft seit 14. April 2010) verlangt
aufzuzeigen, wie der Kanton Basel-Landschaft das Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmaler von nationaler Bedeutung (BLN) im Richtplan bertcksichtigt. Das neue Ob-
jektblatt zeigt den Umgang mit BLN-Objekten auf.

— Mit seinem Richtplanerlass vom 26. Marz 2009 hat der Landrat den Regierungsrat in Objekt-
blatt VE 1.3 Mobilfunkanlagen beauftragt, eine Anpassung des kantonalen Raumplanungs- und
Baugesetzes mit dem Ziel vorzulegen, die Mobilfunkbetreiber vorgangig zum Baugesuchs-
verfahren zu einem Dialog mit den Gemeinden zur Standortoptimierung der Antennenstandorte
zu verpflichten (Konsensualverfahren). Dieser Auftrag wurde mit Landratsbeschluss vom 9.
Dezember 2009 erledigt. Die Anderung des Raumplanungs- und Baugesetzes wurde auf den
1. Oktober 2010 in Kraft gesetzt. Die Anpassung des Objektblatts kann mit dieser Landrats-
vorlage somit vorgenommen werden.

Fur Details wird auf die Vorlage verwiesen.
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2 Bericht der Bau- und Planungskommission zur Vorlage 2014/198

2. Kommissionsberatung
2.1 Organisatorisches

Die Bau- und Planungskommission hat die Vorlage an ihren Sitzungen vom 28. August sowie 11 und
25. September 2014 beraten. Begleitet wurde sie von Martin Kolb, dem Leiter sowie von Martin Huber,
dem stellvertretenden Leiter des Amts fir Raumplanung

2.2 Eintreten

Das Eintreten auf die Vorlage war unbestritten.

2.3 Siedlungsbegrenzung (S 1.2)

Die Kommissionsmitglieder beschliessen einstimmig, die Planungsansweisung wie folgt zu erganzen:
.Der Regierungsrat wird beauftragt, bis 2016 die ¢rtlichen Festlegungen zur Siedlungsbegrenzung in
einer Vorlage dem Landrat zu beantragen®.

2.4 Verkehrsintensive Einrichtungen (S 4.2)

Eine Kommissionsminderheit kritisiert den auf 4'000 Fahrten festgelegten Schwellenwert fur ver-
kehrsintensive Einrichtungen. Sie wiirden sich eine Priifung des Aargauer Modells wiinschen, welches
von einer Festsetzung von verkehrsintensiven Einrichtungen im Richtplan absieht, solange diese sich
in ausgewiesenen Kern- und Zentrumsgebieten befinden. Ein entsprechender Antrag, die moglichen
Auswirkungen dieser Variante anhand eines kleinen Ausschnitts des Kantons aufzuzeigen, wurde
knapp abgelehnt.

Die Vertreter der Verwaltung sehen keine Moglichkeit, den Schwellenwert auf 2°000 Fahrten zu sen-
ken, ohne dass die Verfahrenstékonomie negativ beeinflusst wirde. Der gewahlte Schwellenwert von
4'000 Fahrten orientiert sich an den 500 Parkplatzen, die fur die Durchfiihrung eines formlichen Ver-
fahrens zur Abklarung der Umweltvertraglichkeit (UVP) notwendig sind. Letztere stellt sicher, dass
unter anderem auch die Auswirkungen eines Projekts auf den Verkehr umfassend abgeklart und
aufgezeigt werden missen. Dariliber hinaus wird auf die Planungsautonomie des Kantons gegeniiber
dem Bund verwiesen.

Stimmen aus den Reihen der Kommissionsmehrheit geben unter anderem zu bedenken, dass eine
Angleichung an das Aargauer Modell tber eine reine redaktionelle Anpassung, die Anderung von
4'000 auf 2‘'000 Fahrten, hinausgehen wirde. Es wére vielmehr eine aufwandige Praxisdnderung, bei
welcher die Gemeinden miteinbezogen werden miussten, um unter anderem jene Gebiete auszu-
scheiden, in welchen der Schwellenwert nicht zur Anwendung kommen wirde. Gegen eine Senkung
des Schwellenwerts spreche auch die Tatsache, dass bei verkehrsintensiven Einrichtungen immer
eine UVP durchgefuihrt werden muss und die Standortgemeinde via Quartierplan steuernd eingreifen
kann.

Dieser Einwand des grossen Aufwands, infolge einer methodischen Anderung des Umgangs mit dem
Schwellenwert fur verkehrsintensive Einrichtungen, Uberzeugt auch die Kommissionsminderheit.
Nichtsdestotrotz wiinschen sich diese Stimmen ein Zeichen des Kantons in die — ihrer Meinung nach —
richtige Richtung und fordern eine Reduktion des Schwellenwerts auf 3'000 Fahrten. Auch dieser
Antrag wird von einer knappen Kommissionsmehrheit abgelehnt.

2.5 Raumbedarf Fliessgewasser (L 1.2)

Die Kommissionsmitglieder sind sich einig, dass die Streichung des alten Punktes ,d)" der Planungs-
grundsatze, welcher besagt, dass sich der Raumbedarf der Fliessgewasser nach der Schlisselkurve
des BAFU in Abhangigkeit von der Sohlenbreite zu richten habe, — wie von der Verwaltung vorge-
schlagen — gestrichen werden soll. Dies ermdglicht es dem Kanton, zu einem spateren Zeitpunkt den
Raumbedarf seiner Fliessgewéasser im Rahmen der Spannbreite der Bundesvorgaben festzulegen.
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3 Bericht der Bau- und Planungskommission zur Vorlage 2014/198

Im Rahmen der Nutzungsplanung kdnnen auch die Gemeinden, inklusive der Grundeigentiimer, ihre
Meinungen einbringen. Es steht den Gemeinden auch frei, tber den vom Bund vorgegeben Mini-
malwert hinauszugehen.

2.6 Fruchtfolgeflachen (L 2.2)

Auf Antrag eines Mitglieds entscheidet sich eine knappe Kommissionsmehrheit daftir, in den Be-
schlissen, unter Punkt ,d)" der Planungsgrundsétze, die Vorgabe konsumierte Fruchtfolgeflachen
durch eine 25 Prozent grossere Kompensationsflache abzugelten, zu streichen.

Ein weiterer Antrag, die Planungsgrundsatze unter ,a)“, um die Aufforderung zur Uberprifung der
landwirtschaftlich geeigneten, uniiberbauten Flachen innerhalb des Siedlungsgebietes zu erganzen,
um sich einen Uberblick (iber die ,landwirtschaftlich geeigneten, uniiberbauten Flachen innerhalb des
Siedlungsgebietes” zu gewinnen, wird von einer Mehrheit der Kommissionsmitglieder abgelehnt. Diese
geben zu bedenken, dass es eher untblich wére, im Rahmen der Diskussion um die Fruchtfolgefla-
chen uber die Auszonung von Flachen in der Siedlungszone nachzudenken. Betroffen von diesem
Vorschlag waren ungefahr 60 Hektaren.

2.7 BLN-Objekte (L 3.3)

Ein Kommissionsmitglied stellt den Antrag, den beiden Planungsgrundsatzen folgenden zusétzlichen
Punkt voranzustellen, welcher der Landratsvorlage entnommen wurde: ,Landschaften und Naturob-
jekte von nationaler Bedeutung sind in ihrem Schutzwert denjenigen von kantonaler Bedeutung min-
destens gleichzusetzen.” Eine knappe Kommissionsmehrheit folgt der Argumentation der Direktions-
vertreter, welche darauf verweisen, dass in einem Vorranggebiet Landschaft — im Gegensatz zu den
BLN-Objekten — gewisse Nutzungen ausgeschlossen sind und diese daher nicht gleichgestellt werden
sollten.

3. Antrag an den Landrat

Die Bau- und Planungskommission empfiehlt dem Landrat mit 10:0 Stimmen bei 1 Enthaltung, gemass
Entwurf des Landratsbeschlusses zu entscheiden.

28. Oktober 2014
Bau- und Planungskommission

Franz Meyer, Prasident
Beilagen:

- Entwurf Landratsbeschluss (unverandert)
- Objektblatter KRIP (von BPK beantragte Fassung)
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unverandert

Landratsbeschluss

uber Kantonaler Richtplan Basel-Landschaft (KRIP), Anpassung 2011

vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Die Anpassung 2011 des Kantonalen Richtplans Basel-Landschaft (KRIP), bestehend aus
den Objektblattern S 1.2, S 4.2, L 1.2, L 2.2, L 3.3, VE 1.3, sowie der Richtplangesamtkar-
te wird beschlossen.

2. Der vorliegende Landratsbeschluss unterliegt dem fakultativen Planungsreferendum (8§ 31
Abs. 1 lit. a KV).

3. Die Anpassung des Kantonalen Richtplans tritt mit rechtskraftigem Beschluss des Landra-
tes in Kraft.

4, Der Beschluss der Anpassung des Kantonalen Richtplans bedarf der Genehmigung durch
den Bundesrat (Art. 11 Abs. 1 RPG). Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Bundesrat
zu gegebener Zeit die Genehmigung zu beantragen.

5. Die als Postulat Gberwiesene Motion 2011/319 von Christine Koch, SP-Fraktion: Kantona-
ler Richtplan und verkehrsintensive Einrichtungen wird abgeschrieben.

Liestal, Im Namen des Landrates

die Prasidentin:

der Landschreiber:


http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2011/2011-319.pdf

Kantonaler Richtplan

Basel-Landschaft

Anpassung 2011

Von der Bau- und Planungskommission beantragte Fassung

Siedlungsbegrenzung S1.2
Standorte fur verkehrsintensive Einrichtungen S 4.2
Raumbedarf Fliessgewasser L 1.2
Fruchtfolgeflachen L 2.2
BLN-Objekte (neu) L 3.3
Mobilfunkanlagen VE 1.3

BeschlUsse:

Regierungsratsbeschluss Nr. vom

Landratsbeschluss Nr. vom

Bundesratsbeschluss vom




S1
S1.2

Wirtschaft und Gesell-
schaft

Umwelt

Oktober 2014

Siedlung

Siedlungs- und Nutzungsstruktur
Siedlungsbegrenzung

A. Ausgangslage

Seit Jahrzehnten dehnt sich die Uberbaute Flache im Kanton Basel-Landschaft stark aus. Die
Raumbeobachtung BL belegt, dass das Siedlungsflachenwachstum zwischen 1995 und 2005 um
10% zugenommen hat, wahrend die Bevdlkerung im gleichen Zeitraum nur um 5% wuchs. Dieser
anhaltend hohe Boden- und Landschaftsverlust entspricht klar nicht den Planungsgrundsétzen des
Raumplanungsgesetzes, wonach die Siedlungen in ihrer Ausdehnung zu begrenzen sind (Art. 3
Abs. 3 Raumplanungsgesetz).

B. Ziele

Die Siedlungen sind in ihrer Ausdehnung insbesondere dort zu begrenzen, wo

a) ein okologisch-naturschitzerisch wertvolles Gebiet von kantonaler oder nationaler Bedeutung
(Vorranggebiet Natur) angrenzend ist;

b) oder ein Vorranggebiet Landschaft geméss kantonalem Richtplan oder eine Landschaft bzw.
ein Naturdenkmal von nationaler Bedeutung angrenzend ist;

c) oder wo aufgrund einer LArmquelle die Planungswerte voraussichtlich langfristig Uberschritten
sind und diese nicht mit planerischen oder baulichen Massnahmen unter die Planungswerte
gesenkt werden konnen;

d) oder wo Naturgefahren vorhanden sind;

e) oder ein asthetisch guter Abschluss des Dorfrandes resp. des Siedlungsbildes und/oder
eines charakteristischen Ortsbildes vorhanden sind.

C. Voraussichtliche Auswirkungen

Verkehr =  keine

Siedlung =  Erhaltung der Attraktivitat der Gemeinden
= keine neuen Naturgefahren im Baugebiet
= keine Ausdehnung der Siedlung in diesen Bereichen

Erholung / Wohlfahrt =  Erhaltung von Freirdumen fir die Naherholung

Soziale Aspekte = hoheres Identifikationspotenzial mit dem eigenen Lebens-
raum

Wirtschaftliche Aspekte =  Erhaltung Landwirtschaftsflachen bzw. FFF

Voraussichtliche Kosten firden =  keine
Kanton und die Gemeinden

Natur / Landschaft =  Erhaltung der FreirAume, des Landschaftscharakters
=  Gewahrleistung der grossraumigen Lebensraumvernet-
zung
Boden / Grundwasser =  Erhaltung unversiegelter FlAchen/natlrlich gewachsener
Bdden, Erhaltung FFF
Larm / Luft = keine Uberbauung in Gebieten mit nicht sanierbarer

Larmbelastung
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S1
S1.2

Planungsgrundsatze

Planungsanweisung

Oktober 2014

Siedlung

Siedlungs- und Nutzungsstruktur
Siedlungsbegrenzung

D. Beschlisse

a) Siedlungsbegrenzungen dienen der kleinrdumigen Gliederung und Abgrenzung der Sied-
lungsgebiete gegen den Landschaftsraum hin sowie der Freihaltung siedlungsnaher Raume
fur die Naherholung und die Gestaltung der Siedlungsrander. Auch Naturgefahren und lang-
fristig nicht sanierbare Larmbelastungen kdnnen zur Siedlungsbegrenzung fuihren.

b) Der angrenzende Landschaftsraum ist vor Einzonungen freizuhalten. Arrondierungen beste-
hender Bauzonen im Umfang einer Bautiefe sind nicht ausgeschlossen, sofern eine stras-
senmassige Erschliessung dafiir vorhanden ist. Zulassigkeit und Umfang der Bauzonen-
arrondierungen sind im Rahmen der Ortsplanung abzuklaren.

c) Ruckzonungen bzw. Verlegen der Bauzonengrenze nach innen sind im Rahmen der Orts-
planung mdglich.

d) Dem Siedlungsrand ist in gestalterischer und 6kologischer Hinsicht durch entsprechende
Zonenvorschriften besondere Beachtung zu schenken.

Der Regierungsrat wird beauftragt, bis 2016 die drtlichen Festlegungen zur Siedlungsbegren-
zung in einer Vorlage dem Landrat zu beantragen.
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S Siedlung

S4 Siedlungsausstattung
S4.2 Standorte fur verkehrsintensive Einrichtungen

A. Ausgangslage

Verkehrsintensive Einrichtungen (VE) sind Einkaufszentren, Fachmérkte und publikumsintensive
Freizeitanlagen sowie Einzelobjekte und Anlagen mit raumlich und erschliessungstechnisch zu-
sammenhangenden Gebaudekomplexen, die stark frequentiert sind und somit tibermassig Ver-
kehr erzeugen. Dies hat haufig zur Folge, dass die Leistungsfahigkeit der Knoten in der Umge-
bung insbesondere in den Abendspitzen uberlastet ist. Auch Luft- und Larmprobleme akzentuie-
ren sich in der Umgebung der VE. Dadurch kénnen andere Nutzungen beeintrachtigt werden.

Gemass Luftreinhalteplan beider Basel 2004 gilt es, im Sinne der erwiinschten rdumlichen Ent-
wicklung die baulichen und wirtschaftlichen Aktivitaten in die dafiir besonders geeigneten Gebiete
zu lenken. Ziel ist 'die richtige Nutzung am richtigen Ort'. Verkehrsintensive Einrichtungen sollten
daher an - gemessen am erwarteten Verkehrsaufkommen - optimal fur den 6ffentlichen und den
privaten Verkehr erschlossenen Lagen in der N&he von grossen Bevélkerungszentren angesie-
delt werden. Einer mdéglichst guten Anbindung an den offentlichen Verkehr ist dabei besondere
Bedeutung beizumessen.

Im Kanton Basel-Landschaft besteht im Raum Pratteln bei der Autobahnausfahrt ein grosserer
Standort fur verkehrsintensive Einrichtungen. Das Interesse an weiteren Einrichtungen - auch an
anderen Standorten - ist gross.

B. Ziele

a) Siedlungsentwicklung (Wohnen, Arbeiten, Versorgen) und Verkehr (Verkehrsnetz und Ange-
bot) sind aufeinander abzustimmen. Es sind planerische Voraussetzungen zu schaffen, damit
die Siedlungsentwicklung dort erfolgen kann, wo vorhandene, ausbaufahige Infrastrukturen
und Angebote des regionalen und nationalen o6ffentlichen Verkehrs bereits einen hohen
Standard aufweisen. (KORE)

b) Die Zuordnung von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit ist auf méglichst geringe Mobi-
litdt und einen mdglichst hohen OV-Anteil auszurichten. Es ist darauf hinzuwirken, dass sto-
rende Wechselwirkungen der unterschiedlichen Nutzungen klein sind.

c) Die Wohngebiete sind von Larm- und Luftschadstoffen zu entlasten (KORE)

d) Quartierplanpflichtige Verkaufseinheiten sind auf die Verkehrskapazitaten des lokalen und
regionalen Strassennetzes abzustimmen. Sie sollen auch mit einem attraktiven 6ffentlichen
Verkehrsmittel erreichbar sein. (KORE)

e) Um Wohngebiete vor schadlichen oder lastigen Einwirkungen zu schonen, sind verkehrsin-
tensive Einrichtung in der Néhe von Knoten der Hochleistungsstrassen oder Hauptverkehrs-
strassen zu platzieren, welche den zusatzlichen Verkehr gut aufnehmen kdnnen.

f)  Verkehrsintensive Einrichtungen, insbesondere Freizeitanlagen, sind besonders gut fiir den
Langsamverkehr (Velo- und Fussverkehr) zu erschliessen.

g) Die Versorgung der Bevdlkerung insbesondere mit Gitern des taglichen Bedarfs ist in
erster Linie in den Orts- und Quartierzentren sicherzustellen. (KORE)

C. Voraussichtliche Auswirkungen

Wirtschaft und Gesell- Verkehr =  Optimale Standorte flr verkehrsintensive Einrichtungen
schaft bewirken in der Summe weniger Verkehr als peripher ge-
legene Standorte.
= deutliche Mehrbelastung auf einzelnen Knoten oder
Strassenabschnitten des lokalen und regionalen Netzes
insbesondere in den Abendspitzen

Siedlung = Konzentration der Beeintrachtigung der Siedlungen auf
wenige Standorte

Erholung / Wohlfahrt = nicht beurteilbar

Soziale Aspekte =  Entwicklung gut erreichbarer Standorte fiir samtliche

Bevdlkerungsgruppen
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S Siedlung

S4 Siedlungsausstattung
S4.2 Standorte fur verkehrsintensive Einrichtungen

Wirtschaftliche Aspekte = Gebiete mit verkehrsintensiven Einrichtungen sind fiir den
Kanton in steuerlicher Hinsicht attraktiver als Wohnen,
aber weniger interessant als Gebiete mit breitem Bran-
chen-Mix.

=  Beeintrachtigung der Detailhandelsstruktur in den Orts-
kernen der Standortgemeinden und Nachbargemeinden

Voraussichtliche Kosten fir den =  im Einzelfall zu beurteilen
Kanton und die Gemeinden

Umwelt Natur / Landschaft = Beurteilung im Einzelfall
Boden / Grundwasser =  Beurteilung im Einzelfall
Larm / Luft = Beurteilung im Einzelfall

D. Beschlisse

Planungsgrundsatze a) Als verkehrsintensive Einrichtungen mit grosser MIV-Erzeugung gelten Einkaufszentren,
Fachmarkte und verkehrsintensive Freizeitanlagen sowie Einzelobjekte und Anlagen mit
raumlich und erschliessungstechnisch zusammenhé&ngenden Gebdaudekomplexen, die mehr
als 4'000 Fahrten (= 2'000 Hinfahrten + 2'000 Rickfahrten) pro Tag erzeugen. Neue Standor-
te fur VE mit mehr als 4'000 Fahrten erfordern vorgangig eine Richtplanfestsetzung.

b) Neubauten verkehrsintensiver Einrichtungen sollen bevdlkerungsnah im Einzugsbereich von
Anschlissen an Hochleistungs- und Hauptverkehrsstrassen liegen, Wohngebiete nicht mit
erheblichem zusétzlichem Verkehr belasten und mit dem 6ffentlichen Verkehr gut erreichbar
sein.

c) Verkehrsintensive Einrichtungen sind gut fiir den Velo- und Fussverkehr zu erschliessen.
Weiter sind der sichere und attraktive Zugang fur Fussgangerinnen und Fussgénger ab
Parkplatz wie auch ab OV-Haltestelle sowie geniigend Veloabstellplatze zu gewahrleisten.

d) Die Versorgung der Bevdlkerung insbesondere mit Giitern des taglichen Bedarfs ist in erster
Linie in den Orts- und Quartierzentren sicherzustellen.

Planungsanweisungen Die Gemeinden stimmen im Rahmen der Sondernutzungsplanung die Nutzung und Verkaufsfla-
chen auf die Verkehrskapazitaten ab.

Ortliche Festlegungen Festsetzung

Folgende Standorte fiir verkehrsintensive Einrichtungen gemass Richtplankarte werden fest-
gesetzt:

=  Aesch Nord

= Pratteln, Grissenareal und Henkelareal (bestehend)

=  Muttenz, St. Jakob/Hagnau

Vororientierung

= Lausen (sudl. S-Bahnhaltestelle). Voraussetzung fiir eine Festsetzung ist die strassenseitige
Erschliessung durch den Kanton.

=  Muinchenstein, Spenglerareal. Voraussetzung fur eine Festsetzung ist der Ausbau des Kno-
tens Bruderholzstrasse-Reinachstrasse.

= Arlesheim, Schoren/ABB-Areal. Voraussetzung fiir eine Festsetzung ist eine bessere OV-
Erschliessung.

= Sissach, Gewerbegebiet Briihl
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L Landschaft

L1 Natlrliche Lebensgrundlagen
L1.2 Raumbedarf Fliessgewasser

A. Ausgangslage

Flisse und Bache sind die "Lebensadern” unserer Landschaft. Sie sind seit je her auf's Engste
mit unserer eigenen Existenz verbunden - als pragende Elemente von Siedlung und Landschaft,
als Wasserlieferant, als Verkehrstrager, zur Energiegewinnung und zur Erholung: Ohne Wasser
kein Leben! Fliessgewasser und ihre Uferbereiche sind zudem hochwertige naturliche Lebens-
rdume und wichtige Verbreitungsachsen fir Tiere und Pflanzen - und sie haben eine ausglei-
chende Wirkung fiir unsere Okosysteme.

Zwar wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten zahlreiche Bach- und Flussabschnitte nach
modernen Kriterien renaturiert. Jedoch fehlt vielerorts und namentlich im Siedlungsgebiet der
Raum, um den Fliessgewassern ihre natirliche Dynamik vollumfanglich gewahren zu kdnnen.
Damit verbunden ist ein Verlust an 6kologischem Wert; aber auch eine zunehmende Hochwas-
sergefahrdung fir Mensch und Sachwerte.

Der Druck auf die noch vorhandenen Freiraume entlang von Gewassern halt nach wie vor an.
Gerade diese Freiraume, zusammen mit gezielten Aufwertungen, sind jedoch fiir einen funktio-
nierenden Landschaftshaushalt wie auch fur einen wirksamen Hochwasserschutz unerlasslich.
Verschiedene eidgendssische und kantonale Gesetze verpflichten zur Erhaltung und Aufwertung
unserer Fliessgewéasser. Die Wasserbauverordnung des Bundes verpflichtet in Art. 21 die Kanto-
ne dazu, den Raumbedarf der Gewasser in der kantonalen Richt- und Nutzungsplanung zu be-
riicksichtigen. Der Gewasserraum selbst ist im Bundesgesetz iber den Gewasserschutz und der
zugehorigen Verordnung geregelt; das Verfahren und die Zustandigkeit im kantonalen Raumpla-
nungs- und Baugesetz.

B. Ziele

a) Den Fliessgewassern ist der erforderliche Raum zu sichern, damit sie ihre natirliche Dyna-
mik, ihre 6kologische, landschaftliche und Hochwasserschutzfunktion behalten oder wieder
erlangen kdnnen.

b) Die heute bestehenden Freirdume entlang den Fliessgewassern sollen in ihrer Ausdehnung
erhalten sowie in ihrer 6kologischen Qualitat und beziiglich ihrer Hochwasserschutzfunktion
aufgewertet werden.

c) Okologische Verbreitungsbarrieren sollen beseitigt und die Fliessgewasser damit fiir was-
sergebundene Lebewesen durchgangig gemacht werden.

C. Voraussichtliche Auswirkungen

Wirtschaft und Gesell- Verkehr = héchstens lokal durch bauliche Anpassungen
schatft Siedlung = Verbesserung der Siedlungsqualitét
=  Bezeichnung geniigend breiter Uferschutzzonen
Erholung / Wohlfahrt = Erhaltung und Aufwertung der Erholungswirkung von
Fliessgewassern
Soziale Aspekte =  Erlebbarkeit der natirlichen Gewasserdynamik
Wirtschaftliche Aspekte =  Minderung der Hochwassergefahrdung
=  Wertschopfung im Rahmen von baulichen Renaturie-
rungsmassnahmen

= |okal Einschrankung der landwirtschaftlichen und bauli-
chen Nutzung

Voraussichtliche Kosten firden =  Planungskosten ca. CHF 100000

Kanton und die Gemeinden *= Revitalisierungskosten gemass Mehrjahrespro-
gramm(en)
Umwelt Natur / Landschaft =  Erhaltung und Verbesserung der naturlichen Gewéas-
serokosysteme

=  Schutz und Férderung der einheimischen Tiere und
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L Landschaft

L1 Natirliche Lebensgrundlagen
L1.2 Raumbedarf Fliessgewasser
Pflanzen

=  Erhaltung und Verbesserung der Lebensraumvernetzung
=  Steigerung der Selbstreinigung der Gewasser

Boden / Grundwasser =  Erhaltung und Verbesserung der Grundwasseranreiche-
rung / Erhaltung der gewéasserbegleitenden Auenbdden
Larm / Luft =  keine / Erhaltung, Férderung der Siedlungsdurchliiftung

D. Beschlisse

Planungsgrundsatze a) Die Freiraume Fliessgewasser dienen der langfristigen Erhaltung des Gewassernetzes in
seinen okologischen, landschaftlichen, sozialen sowie Hochwasserschutz-Funktionen.

b) Freirdume Fliessgewasser sind von neuen Bauten und Anlagen frei zu halten. Ausnahmen
sind standortgebundene Bauten und Anlagen.

c) Freiraume Fliessgewasser sind soweit méglich zu renaturieren.
d) Bei Zielkonflikten zwischen Raumbedarf Fliessgewasser und Schutz der Fruchtfolgeflachen
wird im Einzelfall Uber die Prioritéat entschieden.
Planungsanweisungen a) Der Kanton nimmt die FreirGume Fliessgewasser in Koordination mit den Gemeinden in den
kantonalen Nutzungsplan Raumbedarf Fliessgewasser auf.

b) Die Gemeinden stellen den Gewasserraum in ihren Zonenplanen dar. Sie zeigen im Pla-
nungsbericht gemass Art. 47 RPV insbesondere die Ergebnisse der Interessenabwégung
zwischen dem Gewasserraum und anderen Interessen auf.

Ortliche Festlegungen Zwischenergebnis

Folgende Freiraume Fliessgewédsser gemass Richtplankarte werden als Zwischenergebnis in
den Richtplan aufgenommen:

=  Birs: Cholplatz Liesberg = Litzel Roggenburg

= Birs: Bolberg Liesberg = Litzel Réschenz

=  Birs: Oberrti Liesberg = Litzel Laufen

= Birs: Agerten Laufen = Birsig Oberwil, Therwil
=  Birs: Chleeboden Zwingen = Orisbach: Oristal Liestal, Seltisberg
=  Birs: | der Wacht Grellingen = Ergolz: Pfefferladeli Augst

=  Birs: Cholflie Brislach = Eibach: Schwajen Gelterkinden

=  Birs: Birsmatten Brislach = Eibach: Eital Tecknau

=  Birs: Im Grund Duggingen

=  Birs: Bruggfeld Aesch

= Birs: Au Reinach

= Birs: Tufelsgraben  Minchenstein

=  Birs: Briglingen Minchenstein, Muttenz
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L Landschaft

L2 Land- und Forstwirtschaft
L2.2 Fruchtfolgeflachen

A. Ausgangslage

Fruchtfolgeflachen (FFF) sind fir den Ackerbau geeignete Gebiete. Sie dienen nicht nur der
Sicherung der Ernahrung in Krisenzeiten, sondern unterstiitzen inshesondere auch den quantita-
tiven Bodenschutz, die langfristige Erhaltung von geeignetem Landwirtschaftsboden und die
Erhaltung der Grinflachen zwischen den Siedlungen.

Der Kanton Basel-Landschaft hat geméass Sachplan FFF des Bundes vom 8. April 1992 einen
kantonalen Mindestumfang von 8'000 ha FFF sicherzustellen (ohne Bezirk Laufen). Gleichzeitig
besteht gemass § 118 Abs. 5 der kantonalen Verfassung der Auftrag, dass die fur land- und
forstwirtschaftliche Nutzung gesamthaft ausgeschiedene Flache erhalten werden soll. Mit dem
Kantonswechsel des Laufentals ab 1994 zum Kanton Basel-Landschaft ist auch eine Verschie-
bung von FFF verbunden. Im Sachplan-Verfahren vom x.y.2014 wurde das Kontingent des Kan-
tons Basel-Landschaft um 1'800 ha auf neu 9'800 ha FFF erhoéht.

Dank der flachendeckenden Bodenkartierung (ab 1997) der landwirtschaftlichen Nutzflachen des
Kantons Basel-Landschaft konnte die erste Erhebung aus dem Jahr 1987 Uberprift und Gberar-
beitet sowie mit dem Bezirk Laufen ergénzt werden.

Die Nutzungseignungsklassen (NEK) 1-3 der Bodenkartierung werden vollumfanglich als FFF
bezeichnet. Die NEK 4 und 5 werden, wegen der eingeschrankten Bodenqualitat (Hangneigung
und Griindigkeit), nur teilweise als FFF beriicksichtigt. Isolierte FFF mit einer Grésse < 1ha wer-
den nicht beriicksichtigt. Damit kann der Auftrag gemass Sachplan Fruchtfolgeflache, wonach
der Kanton Basel-Landschaft eine Gesamtflache von 9'800 ha Fruchtfolgeflachen erhalten muss,
erfullt werden.

Samtliche Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft haben Zonenvorschriften fir das ganze
Gemeindegebiet erlassen und somit auch Landwirtschaftszonen bezeichnet. Eine Vielzahl der
Gemeinden stellt die FFF in ihren Zonenvorschriften dar, als verbindlicher oder als orientierender
Inhalt. Aufgrund der neuen FFF-Erhebung missen die Gemeinden ihre Zonenvorschriften an-
passen.

B. Ziele

a) Das ackerfahige Kulturland (Fruchtfolgeflachen) ist im Sinne des Sachplans FFF mit Mass-
nahmen der Raumplanung zu sichern. Béden, die sich aufgrund ihrer Standortfaktoren be-
sonders gut fiir eine vielseitige bodenabhangige landwirtschaftliche Nutzung eignen, sind zu
erhalten. (KORE)

b) Die FFF gemass Vorgabe des Sachplans FFF sollen erhalten werden.
c) Kanton und Gemeinden sichern die FFF.

C. Voraussichtliche Auswirkungen

Wirtschaft und Gesell- Verkehr = keine
schaft Siedlung = Ausdehnung der Siedlung in Abstimmung mit der Bo-
denqualitat
Erholung / Wohlfahrt =  Erhaltung von Freirdumen fiir die Extensiverholung
Soziale Aspekte = Kkeine
Wirtschaftliche Aspekte =  Erhaltung von Landwirtschaftsflachen; Einschrankung

der Baumdglichkeiten im Landwirtschaftsgebiet, aus-
genommen betriebsnotwendige landwirtschaftliche
Bauten

Voraussichtliche Kosten firden =  keine
Kanton und die Gemeinden

Umwelt Natur / Landschaft = Erhaltung der FreirAume und des Landschaftscharakters
Boden / Grundwasser =  Schutz der Bodenflache und der Bodenfunktionen
Larm / Luft = keine
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L Landschaft

L2 Land- und Forstwirtschaft
L2.2 Fruchtfolgeflachen

D. Beschlisse

Planungsgrundsétze a) Kanton und Gemeinden unterstiitzen die Bestrebungen des Bundes zur Sicherung und lang-
fristigen Erhaltung der Fruchtfolgeflachen.

b) Fruchtfolgeflachen kénnen durch eine Planung oder ein Vorhaben konsumiert werden, so-
fern der Bedarfsnachweis erbracht, die Standortgebundenheit gegeben ist und eine Gesamt-
interessenabwagung durchgefiihrt wurde. Ab einer Flache von 5'000 m? muss der Verlust an
Fruchtfolgeflachen kompensiert werden. Die Fruchtfolgeflachen fur die Kompensation sind
im Geo-Portal des Kantons dargestellt. Als Kompensation weisen die Gemeinden eine Kom-
pensationsflache aus. Diese Ersatzflachen werden als Fortschreibung in den kantonalen
Richtplan ibernommen. Gemeinden, die keine Kompensationsflachen aufweisen, suchen
Uberkommunal nach Lésungen.

¢) Reduziert eine Planung oder ein Vorhaben die Fruchtfolgeflachen dauernd um mehr als
3 ha, so ist der Richtplan anzupassen. Vorgangig einer Anpassung des Richtplans erfolgt
eine Interessenabwagung durch den Kanton.

Planungsanweisungen a) Der Regierungsrat verfolgt die Anderungen bei Lage, Umfang und Qualitét der Fruchtfolge-
flachen und teilt die Veranderungen alle vier Jahre dem Bund mit.

b) Die Gemeinden sichern die Fruchtfolgeflachen in ihren Zonenvorschriften, indem sie diese
den Landwirtschaftszonen zuweisen und als orientierenden Inhalt im Zonenplan darstellen.

c) Die Gemeinden zeigen im Planungsbericht geméass Art. 47 RPV, den Bedarfsnachweis, die
Standortgebundenheit des Vorhabens sowie die Ergebnisse der Gesamtinteressenabwa-
gung bei der Konsumation von Fruchtfolgeflachen auf.

Ortliche Festlegungen Festsetzung

Die Fruchtfolgeflachen gemass Richtplankarte werden festgesetzt.
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L Landschaft

L3 Natur- und Landschaftsschutz
L3.3 BLN-Objekte (neu)

A. Ausgangslage

Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmadler von nationaler Bedeutung (BLN)
bezeichnet Gebiete, die "in besonderem Masse die ungeschmaélerte Erhaltung, jedenfalls aber
unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmassnahmen die grosst-
mogliche Schonung" verdienen (Art. 6 Abs. 1 NHG (SR 451)). Das BLN verpflichtet Bund und
Kantone in Erfillung von Bundesaufgaben, ist jedoch auch bei der Richt- und der Nutzungspla-
nung als Grundlage zu bericksichtigen (Art. 2a BLNV, in Kraft seit 14.4.2010). Aus Sicht des
Bundes ist die erwlinschte Schutzwirkung nicht in allen BLN-Objekten erreicht, weshalb er der-
zeit detailliertere Beschreibungen und konkretere Schutzziele erstellt.

Das BLN verzeichnet fir den Kanton Basel-Landschaft folgende Objekte:

Name Nr. Gesamtflache Flachenanteil BL
Belchen-Passwang 1012 6'412 ha 4'546 ha
Tafeljura nordlich Gelterkinden 1104 1'814 ha 1'814 ha
Baselbieter und Fricktaler Tafeljura 1105 7'415 ha 5'200 ha
Chilpen bei Diegten 1106 127 ha 127 ha
Gempenplateau 1107 4'363 ha 1'659 ha

20131 ha 13'346 ha

Mit 13'346 ha umfassen diese BLN-Gebiete 26% der Kantonsflache (51'754 ha).

Knapp 52% der Baselbieter BLN-Flachen sind mit Vorranggebiet Landschaft (L 3.2; 25%) oder
Vorranggebiet Natur (L 3.1; 27%) Uberlagert. Zusammen mit der Waldflache (L 2.3) verdichtet
sich der Schutzgrad auf 83 Flachen-Prozente. Damit bestehen grossflachig wirkende, Schutz-
ziel-konforme Planungsgrundsatze und Planungsanweisungen an Kanton und Gemeinden, so-
dass das BLN im Kanton Basel-Landschaft raumplanerisch - auf Stufe Richtplan - hinreichend
berucksichtigt ist.

Hingegen ist das BLN im Bewusstsein von Bevilkerung und Behdrden noch wenig verankert,
und voraus schauende Entwicklungs- und Qualitatsziele fehlen. Gemeinde-ubergreifende Raum-
und Entwicklungskonzepte kénnen helfen, die BLN-Gebiete als wertvolle und lebenswerte Kul-
turlandschaften zu férdern.

B. Ziele

a) Das BLN wird in der Richt- und in der Nutzungsplanung bewusst berticksichtigt.

b) Das Bewusstsein fiir das BLN soll in der Offentlichkeit zwecks sorgsamen Umgangs mit den
wertvollen Landschaften verstarkt werden.

c) Fur die BLN-Objekte sollen Gemeinde-iibergreifende Raum- und Entwicklungskonzepte
gefoérdert werden.

C. Voraussichtliche Auswirkungen

Wirtschaft und Gesell- Verkehr = keine neuen Verkehrsachsen in den Vorranggebieten
schaft Landschaft und Natur
Siedlung =  Begrenzung der Siedlungsausdehnung
Erholung / Wohlfahrt =  Erhaltung von Freirdumen und attraktiven Erholungs-
gebieten
Soziale Aspekte = Erlebbarkeit von wertvollen Landschaften
Wirtschaftliche Aspekte = Kkeine Einschrédnkung der standortangepassten land- und

forstwirtschaftlichen Nutzung
=  Forderung besonders landschaftsschonender Nutzungen
= Forderung des sanften Tourismus
Voraussichtliche Kosten fir den =  Kanton: Beratungsaufwand im Rahmen der bestehen-

Kanton und die Gemeinden den personellen Ressourcen
=  Gemeinden: allfallige Planungskosten bei Gemeinde-
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L3
L3.3

Umwelt

Planungsgrundsatze

Planungsanweisungen

Ortliche Festlegungen

Oktober 2014

Landschaft

Natur- und Landschaftsschutz
BLN-Objekte (neu)

Uibergreifenden Raum- und Entwicklungskonzepten

Natur / Landschaft =  Erhaltung der Freirdume, des Landschaftsbildes und der
Funktionsfahigkeit des Natur- und Landschaftshaushalts

Boden / Grundwasser =  Schutz des Bodens in Flache, Qualitat und Funktion

Larm / Luft =  Erhaltung "ruhiger" und belastungsarmer Landschafts-
raume

D. Beschlisse

a) Kanton und Gemeinden nehmen ihre Verantwortung fiir die Erhaltung und Entwicklung der

Landschaften und Naturdenkmaler von nationaler Bedeutung (BLN) wahr.

b) Sie berlcksichtigen die Schutz- und Entwicklungsziele in der Interessensabwagung bei
Planungen und bei der Realisierung von raumwirksamen Vorhaben.

a) Kanton und Gemeinden beriicksichtigen das BLN in ihren raumwirksamen Planungen.

b) Kanton und Gemeinden zeigen in ihren Planungsberichten geméss Art. 47 RPV auf, wie sie
das BLN berticksichtigen.

c) Der Kanton beréat die Gemeinden in der Erarbeitung Gemeinde-ibergreifender Raum- und
Entwicklungskonzepte.

Festsetzung

Die BLN-Gebiete werden im Sinne einer Fortschreibung in die Richtplankarte aufgenom-
men.

Kantonaler Richtplan Basel-Landschaft, Anpassung 2011 Seite 11



VE Ver- und Entsorgung

VE1l Versorgung
VEL1.3 Mobilfunkanlagen

A. Ausgangslage

Anlagen fur die Telekommunikation bilden heute eine unabdingbare Voraussetzung fir die Wirt-
schaft - speziell fiir Dienstleistungsbetriebe. Eine gute Telekommunikationsinfrastruktur tragt
auch entscheidend zur Qualitdt als Wohnstandort bei. Der Kanton Basel-Landschaft hat ein
grosses Interesse an einem guten und zukunftsgerichteten Infrastrukturangebot Telekommunika-
tion.

In den letzten Jahren hat insbesondere der Mobilfunk eine immer gréssere Bedeutung als Kom-
munikationsmittel erlangt. Mit dieser Entwicklung einhergehen sehr grosse Wachstumsraten
beim Verkauf bzw. bei der Benlitzung entsprechender Gerate. Da zudem auch die Technologie
immer weiter entwickelt wird, wird die dafiir nétige Infrastruktur (neue Antennenstandorte) lau-
fend ausgebaut, was zu Angsten und Konflikten fihrt. Aus diesem Grund wird dem Dialog und
der Abstimmung zwischen Gemeinden, Mobilfunkbetreibern und der zustdndigen kantonalen
Fachstelle (Lufthygieneamt beider Basel) besondere Bedeutung zugemessen.

B. Ziele

a) Neue Bauten und Anlagen der Telekommunikation, der Energieversorgung, der Wasserver-
sorgung, der Abwasser- und Abfallentsorgung sind unter Berlicksichtigung der Interessen
von Natur-, Landschafts-, Grundwasser- und Umweltschutz, der Gesundheit sowie von Sied-
lung, Wald und Landschaft zu erstellen. Sie sind wenn mdglich mit bestehenden Anlagen
zusammenzufassen. (KORE)

b) Der Kanton ist in Zusammenarbeit mit den Anbietern von Fernmeldediensten bestrebt, der
Bevdlkerung und Wirtschaft unter Riicksichtnahme auf Mensch und Umwelt zukunftsgerich-
tete Telekommunikation anzubieten.

c) Die Realisierung der Infrastruktur muss mit der angestrebten rdumlichen Entwicklung ab-
gestimmt werden.

C. Voraussichtliche Auswirkungen

Wirtschaft und Gesell- Verkehr = keine

schaft Siedlung =  Zunahme von abgestimmten Antennenstandorten
Erholung / Wohlfahrt = keine
Soziale Aspekte = Zunahme der Erreichbarkeit
Wirtschaftliche Aspekte =  Wachstum im Bereich der Telekommunikationsbranche

Voraussichtliche Kosten fiir den® keine
Kanton und die Gemeinden

Umwelt Natur / Landschaft = abgestimmte Antennenstandorte ausserhalb Bauzonen
(Synergieeffekte mit bestehenden Infrastrukturanlagen)
Boden / Grundwasser = Kkeine
Larm / Luft = Auswirkung der Strahlung nicht abschliessend beurteil-
bar
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VE

VE1
VE1.3

Planungsgrundsatze

Planungsanweisungen

Oktober 2014

Ver- und Entsorgung

Versorgung
Mobilfunkanlagen

D. Beschlisse

a) Der Kanton unterstitzt die Versorgung des Kantonsgebiets mit Infrastruktur fur die Telekom-
munikation.

b) Mobilfunkanlagen gehoéren zur Infrastruktur des Baugebiets und sind daher grundséatzlich in
der Bauzone anzubringen. Innerhalb des Siedlungsgebiets ist eine Zusammenlegung von
Sendeanlagen auf wenige konzentrierte Standorte nicht generell anzustreben, damit die Be-
lastung der Anwohnerinnen und Anwohner durch nichtionisierende Strahlung mdglichst ge-
ring ist.

c) Mobilfunkantennen kdnnen nur ausnahmsweise ausserhalb der Bauzone bewilligt werden,
wenn sie standortgebunden sind; das ist namentlich dann der Fall, wenn

= sie aus technischen oder topographischen Griinden auf einen Standort ausserhalb der
Bauzone angewiesen sind oder

= wenn mit einem Standort einer Mobilfunkantenne ausserhalb der Bauzonen mehrere
Standorte innerhalb der Bauzonen aufgehoben werden kénnen oder

= wenn die Mobilfunkanlage optimal in eine bestehende Infrastrukturanlage (z.B. Auto-
bahn, Hochspannungsmast, bestehende Sendeanlage) integriert werden kann.

d) Ausserhalb des Siedlungsgebiets ist eine grosstmdgliche Konzentration der Antennen auf
maglichst wenige Standorte anzustreben. Mogliche Standorte ausserhalb der Bauzonen
sind auf allfallige Konflikte mit dem Natur- und Landschaftsschutz zu Gberprifen.

Der Kanton lasst sich einmal jahrlich die Netzplanungen der Betreiberfirmen mit Blick auf
eine verbesserte Standortkoordination vorlegen.

Kantonaler Richtplan Basel-Landschaft, Anpassung 2011 Seite 13



	Impressum
	Bericht
	Landratsbeschluss (Entwurf)
	Objektblätter KRIP (von BPK beantragte Fassung)

